
 

                                                                                                                                                                                             

                  

 

Reglement Vermietung von Rollschuhen 

Es besteht die Möglichkeit beim RHC Uri folgende Artikel zu mieten: 

Artikel Miete pro Jahr 

- Rollschuhe (Bock + Schuh) 

 (Grössen Junior + Senior) 
CHF 90.- 

- Torhüterausrüstungen Piccolos und Infantil (Kindergrössen) 

 (Rollschuhe, Beinschoner, Handschuhe, Helm, Brustpanzer und Halsschutz) 
CHF 200.- 

- Torhüterausrüstungen Senior (Erwachsene) 

 (Rollschuhe, Beinschoner, Handschuhe. Helm, Brustpanzer und Halsschutz) 
CHF 250.- 

Allgemeine Bestimmungen 

Rollschuhe: -  der Club stellt Einheitsmodelle zur Verfügung 
 -  andere Modelle können nicht gemietet werden 
 
Torhüter-Artikel: -  der Club stellt Torhüterausrüstungen zur Verfügung 
 -  Kinderausrüstungen sind ein bisschen günstiger erhältlich 
 

Mietbestimmungen 

- Mietberechtigt für die obenerwähnten Artikel sind sämtliche Junioren und Piccolos des RHC Uri im Alter von 0 bis 18 
Jahren 

- Ist das 18. Altersjahr erreicht, können keine neuen Ausrüstungen mehr gemietet werden. Ein angebrochenes 
Mietverhältnis kann auf zwei Arten weitergeführt werden: 

a) in Raten, d. h. das bestehende Mietverhältnis wird einfach weitergeführt 
b) durch Bezahlung der Restmiete (Artikel wird dadurch Eigentum des Mieters) 

- Die Rollschuhmiete wird einmal jährlich (ca. im September) für das neue Jahr in Rechnung gestellt. Neumieter 
bezahlen bei Bezug der Artikel unter dem Jahr ebenfalls den vollen Mietbetrag. 
 

Diverses 

- Der Mieter hat das Recht, die Artikel (vor allem Rollschuhe) unter dem Jahr umzutauschen, wenn sie ihm zu klein 
geworden sind. 

- Der Mieter verpflichtet sich, sorgfältig mit den Artikeln umzugehen. Schäden, welche durch unsachgemässes Benützen 
entstanden, sind durch den Mieter zu bezahlen. 

- Die ersten bezogenen Rollschuhe sind jeweils komplett (inkl. Rollen + Stopper). Die weitere Anschaffung von 
Verschleissteilen (Stopper, Rollen etc.) geht zu Lasten des Mieters.  

- Bei Rückgabe oder Umtausch der Rollschuhe sind die  Verschleissteile (Räder + Stopper) abzumontieren. 

- Bei Verlust der Artikel (Diebstahl) wird dem Mieter der Restwert der Artikel in Rechnung gestellt 

 

 

 
 
Der Vorstand, 1. Januar 2011 


